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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
32        Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und 
Personenstandswesen

Beteiligt:
30        Rechtsamt

Betreff:
Ordnungsbehördliche Verordnung über die  Regelung besonderer Öffnungszeiten 
an Sonntagen für den Stadtteil Hagen – Hohenlimburg

Beratungsfolge:
13.09.2017 Bezirksvertretung Hohenlimburg
05.10.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen beschließt den Erlass der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung über die Regelung besonderer Öffnungszeiten an Sonntagen für den 
Stadtteil Hagen – Hohenlimburg, die als Anlage Gegenstand der Vorlage ist. 



Drucksachennummer:
0754/2017

Seite 2 Datum:
04.09.2017

Kurzfassung

Die Werbegemeinschaft Hohenlimburg e. V. beantragt einen verkaufsoffenen 
Sonntag aus Anlass des Bauernmarktes, der am 07. und 08.10.2017 in Hagen – 
Hohenlimburg stattfinden soll. 

Der Veranstalter hat dem Antrag das Veranstaltungskonzept mit Teilnehmerliste der 
beteiligten Geschäfte sowie eine Auswertung einer Besucherbefragung einer 
ähnlichen Veranstaltung aus diesem Jahr beigefügt.

Begründung

Die Werbegemeinschaft Hohenlimburg e. V. hat beantragt, die Geschäfte im Stadtteil 
Hagen – Hohenlimburg aus Anlass des Bauernmarktes am 08.10.2017 in der Zeit 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr zu öffnen. 

Nach den Vorschriften des Ladenöffnungsgesetze (LÖG) darf eine Ladenöffnung an 
Sonn- und Feiertagen aus Anlass erfolgen. Der Anlass für die Öffnung der 
Verkaufsstellen am 08.10.2017 ist die Veranstaltung „Bauernmarkt“.  

Der Bauernmarkt in Hohenlimburg findet in dieser Form seit 2007 regelmäßig statt. 
Bereits in den Jahren 1995 bis 2006 fand die Veranstaltung unter der Bezeichnung 
„Schlemmermarkt“ statt. Alles in allem wird der Markt somit bereits seit 1995 
durchgeführt und kann sicherlich zu Recht als Traditionsveranstaltung bezeichnet 
werden. 

Eine Besucherbefragung der Firma CIMA im Mai dieses Jahres hat ergeben, dass 
die Veranstaltungen im Stadtteil Hagen – Hohenlimburg ein überregionales 
Besucheraufkommen haben (Anlage I Veranstaltungsbeschreibung). Die 
außergewöhnliche Zusammensetzung des Bauernmarktes aus regionalen 
Landwirtschaftsbetrieben und Kunsthandwerkern sowie die Ergänzung durch ein 
vielfältiges Rahmenprogramm mit kulinarischen Angeboten und außerdem einen 
Kindertrödelmarkt zieht Besucher aus einem weiten Umkreis der Stadt an. Eine 
ähnliche Besucherverteilung wie bei der Veranstaltung „Zeigt`s uns“ lässt sich auch 
für den Bauernmarkt prognostizieren. Die Auswertung der Befragung ist in Auszügen 
als Anlage II beigefügt. 

Für den Besuch der Hohenlimburger Innenstadt wird die Veranstaltung als 
Hauptmotiv angesehen. Dies wird durch die Besucherbefragung deutlich. An 
Veranstaltungstagen werden in Hohenlimburg insbesondere das Programm der 
Veranstaltung, Präsenz der Teilnehmer sowie die Atmosphäre für den Besuch 
angeführt. 
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Die Veranstalterin erwartet pro Veranstaltungstag ca. 3.000 Besucher, denen 
gegenüber insgesamt 896  Kunden in den 18 teilnehmenden Geschäften erwartet 
werden. Im Durchschnitt wären dies 50 Kunden pro Geschäft pro Tag. Somit werden 
mehr Besucher als Kunden in Hohenlimburg erwartet. Als Beleg für die Prognose, 
dass mehr Besucher als Kunden erwartet werden, sind verschiedene Presseartikel 
aus den Vorjahren beigefügt, die nachvollziehbar belegen, dass der prägende 
Charakter beim Bauernmarkt und nicht bei der Öffnung der Geschäfte liegt. Auch 
drei Fotos sind beigefügt, die belegen, dass in der Fußgängerzone viele Besucher 
anwesend sind. Als Nachweise sind die Anlagen III und IV beigefügt. 

Die Veranstaltungsfläche, die für den Bauernmarkt zur Verfügung steht, umfasst 
4.260 m² und wurde durch die Ordnungsbehörde bemessen. Dieser Fläche steht 
eine Verkaufsfläche in den beteiligten Geschäften in Höhe von 1.983 m² gegenüber 
(Anlage III). Somit steht eine mehr als doppelt so große Veranstaltungsfläche 
gegenüber der Verkaufsfläche zur Verfügung. Die Stände des Bauernmarktes 
werden u. a.  unmittelbar vor den zur Öffnung vorgesehenen Geschäften aufgestellt. 
Durch die Größe der Veranstaltung und die Anzahl der Teilnehmer wird die Öffnung 
der Verkaufsstellen lediglich als Annex zur Veranstaltung gesehen und grenzt sich 
auch gegenüber der typischen werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung ab. 
Der hohe Besucherstrom wäre ohne die Ladenöffnung auch gegeben. Die hohe 
Anzahl der Marktbesucher zeigt, dass die Ladenöffnung am Sonntag nicht im 
Vordergrund steht. Die Besucher kommen in erster Linie wegen des Bauernmarktes 
nach Hohenlimburg. Diese Besucher würden für einen normalen Einkauf 
wahrscheinlich nicht an einem Sontag nach Hohenlimburg fahren. Auch dies zeigt, 
dass sich die sonntägliche Ladenöffnung von der typischen werktäglichen 
Geschäftigkeit der Ladenöffnung abgrenzt und in den Hintergrund tritt. Unabhängig 
davon stehen der Bauernmarkt und die teilnehmenden Geschäfte räumlich in engem 
Bezug, da nur die Geschäfte der Fußgängerzone öffnen dürfen und dort auch der 
Bauernmarkt stattfinden wird (Anlage V)  

Die durch einen Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie. Industrie, 
Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen vorgegebenen 
Eckpunkte als regelmäßige Voraussetzungen für eine zulässige Sonntagsöffnung 
sind erfüllt. 

In den mittelständischen Betrieben wird die Sonntagsöffnungszeit durch die Inhaber 
und Familienangehörige aufgefangen. Soweit Mitarbeiter beschäftigt werden, erfolgt 
die Teilnahme i. d. R. auf freiwilliger Basis. Bei Betrieben, in denen die 
Mitbestimmungsregelungen gelten, müssen entsprechende Vereinbarungen mit den 
Betriebsräten über Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. 
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Grundsätzlich ist das Schutzbedürfnis der Angestellten im Einzelhandel auf eine 
ungestörte Wochenendruhe abzuwägen mit dem dringenden Bedürfnis zur 
Versorgung der Besucher. Danach ist festzustellen, dass nach Abwägung aller 
Kriterien der Attraktivitätssteigerung des Stadtteils Hohenlimburg Vorrang vor dem 
Schutzbedürfnis einer geringen Zahl von Beschäftigten im Einzelhandel einzuräumen 
ist. 

Die Industrie- und Handelskammer zu Hagen, die Handwerkskammer Dortmund, der 
Einzelhandelsverband, der Kirchenkreis des Märkischen Kreises und die 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di wurden gemäß § 6 Abs. 4 Satz 7 LÖG um 
Stellungnahme gebeten. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu 
Hagen, die Handwerkskammer Dortmund und der Einzelhandelsverband haben 
keine Bedenken gegen die Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntages aus 
Anlass des Bauernmarktes. Der Kirchenkreis Märkischer Kreis hat bis zum Tag der 
Erstellung der Vorlage keine Stellungnahme abgegeben. In früheren Jahren war die 
Kirchengemeinde jedoch für derartige Veranstaltungen und verkaufsoffene 
Sonntage, sofern die Öffnungszeiten nicht in der Zeit des Hauptgottesdienstes lagen.   
Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di lehnt einen verkaufsoffenen Sonntag generell 
ab. 

Es wird gebeten, die als Anlage VI beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung zu 
beschließen.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. gez.
Eric O. Schulz 

Oberbürgermeister 

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
30
32

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
32 1



An de
Stadt Hagen, Ordnungsamt

Genehmigung einer Veranstaltung,
OrdnurFg5bellördliche Verordnung zur
Durchführung eines verkaufsoffenen
Sonntags

Sehr geehrte Damen und Herren,

2 t LüLJZ

Hagen, 20.07.2017

hiermit beantrage ich im Namen der Werbegemeinschaft Hohenlimburg e.V. die Erlaubnis zur Durchführung
der folgenden Veranstaltung:

Bauernmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag {vom Sa., den 07.10 2017 um 10.00 Uhr bis zum So., den
08.10.2017 um 20.00 Uhr)

Veranstaitungsort: Hohentimburger Innenstadt Uvlarktplatz, Brucker Platz, Gaußstrasse, Freiheitstrasse 20
bis Freiheitstrasse 23)

Verati s a t tirw sbe sh re i b une:
Der Hohenlimburger Herbstbauernmarkt findct seit mehr als zehn Jahren traditionell im Oktober in der
Hohenlimburgerinnenstadt statt. Diese Veranstalwng lockt jährlich viele Besucher aus einem
überregionalen Einzugsgebiet an, die gerne das Angebot der regionalen Landwirtschaftsbetriebe sowie
vieler Kur.sthandwerker annehmen. Es ist Erntezeit, und somit ist es uns ein Anliegen, diese Betriebe und
Unternehmen zu unterstützen und in den Fokus der Verbraucher zu Rücken. Als Zentrum des
Bauernmarktes darf der Neue Markt genannt werden, der mit seiner Architektur und seinen Gastronomien
eine perfekte AtmospfirefLir Veranstaltungen dieser Art aufkommen lässt und zum Verweilen einlädt.
Außerdem Faden wir traditionell Kinder dazu ein, ihre alten 5piesachen auf Trädeldecken anzubieten und so
Taschengeld für neue zu verdienen, auch dieses Angebot erfreut sich bei gutem Wetter immer großer
Beliebtheit. Die Aussteller gehbren ca zur Hififte dem Bauernverband Ennepe-Ruhran. Die übrigen
Aussteller sind vor allem regionale Vereine und Organisationen.. von denen viele caritativ arbeiten, sowie
ortsansässige Kunsthandwerker. Viele sind den Besuchern seit Jahren bekannt und haben sich mittlerweile
eine eigene angemeinde" erarbeitet.
Es ist besonders von den Landwirten stets ein reichhaltiges kiilinarisches Argebot zu erwarten, auch viele
Probier- und Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene werden angeboten.
Der Bauernmarkt ist flächemunßig begrenzt auf den Neuen Mart/Gaußstrasse, den Brucker Platz und Teile
der Freiheitstrasse.
In diesem Bereich soll außerdem ein verkaufoffener Sonntag die Veranstaltung flankieren.

Nach etz[gem Kenntnisstand sind keine Ausschankgenehmigungen erforderlich, Livemusik ist ebenfalls
nicht geplant.

Wir bitten um die Genehmigung, den Brucker Platz für diese Veranstaltung absperren zu dürfen.

Ebenfalls bitten wir darum, die Stromkästen auf dem Neuen Markt/Gaußstrasse für diese Veranstaltung
nutzen zu dürfen.

Anlage I - 1



Im Anhang finden Sie eine Umfrage md. Ausvertung der dMA, die sich au unsere im Juni durchgeführte
Veranstaltung 'Zeigts unsl' bezieht, zu der die Ordrwngsbehördliche Verordnung zur Durchführung eines
verkaufsoffenen Sonntags aufgehoben wurde. Wir sind aus Erfaiirungswerten davon überzeugt, daß diese
Daten auch für die hier beantragte Veranstaltung Relevanz haben.
Zudem haben wir am "Zeigts unsr-Tag (2&5.2O17} auf Anraten der CIMA ein Gewinnspiel durchgeführt,
bei dem wir insße5amt 318 Teitnehnier mcl. Adressangabenzu verzeichnen haben. Auch dadurch kann
nachgewiesen v.erden, daß ein großes Einzugsgebiet erreicht wurde und trotz des zu 8eginn sehr
schlechten Wetters eine hohe Publikumsfrequenz in HDhenhimblrrg Innenstadt erreicht wurde.
Die GewinnspieFkarten können bei Bedarf gerne eingesehen werden.

Außerdem finden Sie im Anhang eine Zusammenfassung der Geschäfte, die am offenen Sonntag teilnehmen
möchten so wie deren Verkaufsflächen. Die Flächengräßen der Veranstaltungsfläche hat Herr Lichtenberg
mir im Vorfeld bereits zukommen lassen und ich gehe davon aus.. daß diese Ihnen vorliegen. 1

Für die HohenlimbLlrger Innenstadt sind die die Veranstaltungen ilankierenden verkaufsoffenen Sonntage
enorm wichtig, da alle Feste ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften aus den Reihen der (wenigen!)
Geschäftsinhaber organisiert werden. Mit schönen Festen, Märkten und sonstigen Veranstaltungen wird ein
Stadtmarketing betrieben, von dem bei weitem nicht nur die Holienlimburger Geschäftswelt profitiert.
Diese tragen auch zum allgemeinen Image der Stadt Nagen und des Stadtbezirks Hohenlimburg bei. Es ist
auf Dauer nicht vermittelbar, warum enorme Kosten und Mühen von Selbstständigen getragen werden. die
dann am Sonntag keine unmittelbare Möglichkeit haben, den inanzie]len und personellen Einsatz zu
refinanzieren. Ohne die Möglichkeit, in Zukunft verkaufsoffene Sonntage durchführen zu können, fürchte
ich um den Fortbestand der Veranstaltungen in Hohenlimhurg.
Ob diese information nun Relevanz hat oder nicht: Die Anzahl der insgesamt im Hoherilimburg an
verkaufsoffenen Sonntagen eingesemen Mitarbeiter beträgt maximal 8. n allen anderen Geschäften
arbeiten lediglich die Inhaber.

Sollten noch weitere Informationen benötigt werden, wenden sie sich jederzeit an mich.

Mit freundlichen Grüßen,

Maibritt Engelhardt
(1. Vorsitzende der Werbegemeinschaft Holin113

G.
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Tabelle1

Anlage I - 2                                        vorläufiges Teilnehmerverzeichnis                                                                                                      Stand 30.08.2017

Nr.

             Markt                                                                   

Teilnehmer
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Angebote Verpflegung

1 Best
wenn geht 32 A

oder 16A + 230 V
ja 6 x 3

Wildfleisch, -spezialitäten.   ++ 

Getränke,

Wildspezialitäten, Wildschwein 

Bratwurst, Wildgulasch, warme u. kalte 

Getränke, Wurstwaren, Erbsensuppe, 

Steaks, Spanferkel mit Sauerkraut od. 

warmen Kartoffelsalat, Wildfleisch

2 Brenne 400 ja 10 x 3
Wurstwaren, Pannas, Senf, eingel. 

Gemüse.
Bratwurst, Pommes, Currywurst

3 Fischer ja ja 4 x 6 m Holzofenbrot, Teigprodukte

4 Klischat ja 3 x 3 m
filigrane Holzarbeiten. 

Laubsägearbeiten

5 Knippschild ja ja 6 x 3 m Geflügel, -produkte.
Bratwurst, Geschnetzeltes, 

Reibekuchen,

6 Knipschild Tiere (Kürbisschnitzen) nein 2 x 3 m Kürbisse, Kürbisschnitzen

7 Knopf ja 3 x 3 m Schmuck aus eigener Herstellung

8 Mann ja ja 6 x 3 m Liköre, Weine, Naturprodukte

9 Müller nb nein 5 - 8 x 3 m Honig, -produkte, Kerzenziehen

10 Pichlbauer nb 3 x 2 m Seifen aus eigener Herstellung

11 Runde 400 ja 6 x 3 m Fisch, -produkte. Fischbrötchen, Backfisch.

12 Goldschmidt ja 6 x 3 m Gewüze

13 Gertis ja ja 5 x 3 m
Schieferschmiede, Handarbeiten mit 

Schiefer

14 Christina Knollmann nb 3 x 3 m Kleidung

15 Tischendorf ja 6 x 3 m Mineralien, Edelsteine, Grußkarten

16 Märtin ja 6 x 3 m Hagener Schatztruhe (Holz u. Metall)
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17 Obsthof Küpper 6 x 3 m Äpfel, (Obst)

18 Andrea Kessler (Pour Coffee) ja 5 x 3 m Kaffee, Waffeln

19 Roschkowski nur So. ja ja 5 x 3 m Eingelegte Gurken

20 Holger Ley ja ja 6 x 4 m
Lederbörsen, Keramik, Duftöle, 

Seidenblumen

21 Wagner ja 5 x 3 m

22 Sielemann nb 5 x 3 m
Handwerkliche Gartendeko, 

Metallarbeiten

23 Roland nb nein 6 x 3 m
Ponyreiten  (nur auf Anfrage; zeitliche 

Absprache, [Kostenrückführung])

24 S. Schulte (Hohenlimburger Seifenmanufaktur) nein Handgesiedete Seifen

25 Maike Hauck (My Happy Fabrics) nein Kinderkleidung, Accessoires

26 Quinn´s and More nein Deko mit Holz- und Trockenfloristik

27 Obermeit ja Käsespezialitäten

28 Peter Wermeckes nein Handgestrickte Socken/Schals aus Schafwolle

nb  = nach Bedarf 
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Tabelle1

Geschäft Ladengröße in m² Anschrift erwartete Kundenzahl 

Lotto Schellhas 50 Grünrockstrasse 7 keine Teilnahme

Juwelier Weißgerber Grünrockstrasse 7 15

Blumen Stenner 15 Preinstrasse 1 15

Bioeck Natürlich Natur 95 Preinstrasse 6 70

Juwelier Terlau 70 Freiheitstrasse 18 30

Kunst und Kreativ Markt 450 Freiheitstrasse 20 150

Mevissen Comfort 100 Freiheitstrasse 17 15

Ullrich Moden 115 Freiheitstrasse 22 100

Ernstings Family 140 Freiheitstrasse 26 173

Danando 100 Freiheitstrasse 17 80

Sport Elhaus 230 Freiheitstrasse 31 40

Eine Welt Laden 45 Freiheitstrasse 33 20

Hohenlimburger Buchhandlung 100 Freiheitstrasse 36 78

Die Kleidertruhe 85 Freiheitstrasse 10 20

Die Stofftruhe 55 Lohmannstrasse 5a 5

Le Famme öffnet nicht Lohmannstrasse 2 keine Teilnahme

R'enoteca öffnet nicht Lohmannstrasse 4 keine Teilnahme

Caro Moden 100 Freiheitstrasse 29 35

Spielwaren Gündel 70 Freiheitstr.2 20

Hausemann und Mager 18 Rathauspavillon Preinstrasse 15

Kassiopeia 60 Preinstrasse 6 15

Vintage Shop öffnet nicht Lohmannstrasse 2 keine Teilnahme

Quinn's and more 40 Stennertstrasse 10-12 keine Teilnahme

Gesamt 1938 896

Durchschnitt 50 Kunden pro Geschäft

Anlage IV                                       Größe der Verkausfläche               /           Prognose zu den erwarteten Kunden 

Seite 1



Anlage: 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Hagen über die Regelung besonderer 

Öffnungszeiten für den Stadtteil Hagen – Hohenlimburg vom ….  

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zu Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV. NRW. S. 516), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 208),  in Verbindung 

mit § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- 

und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) und Verordnung zur Änderung 

der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen 

Umweltschutzes vom 13. November 2007 (GV. NRW. S. 561), zuletzt geändert durch 

VO vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 700), und der §§ 1, 27 und 30 des 

Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 

(Ordnungsbehördengesetz - OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 

1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 

(GV. NRW. S. 1062), wird von der Stadt Hagen als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 

Beschluss des Rates  der Stadt Hagen vom ................ folgende 

Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

§ 1  

(1) Verkaufsstellen im Stadtteil Hagen - Hohenlimburg  dürfen aus Anlass des 

Bauernmarktes am 08.10.2017  in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet 

sein. 

(2) Zukünftig dürfen Verkaufsstellen im Stadtteil Hagen - Hohenlimburg an einem 

Sonn- oder Feiertag im September oder Oktober eines jeden Jahres aus Anlass 

des Bauernmarktes in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.   

§ 2  

Der Bereich des Stadtteils Hagen - Hohenlimburg umfasst nachfolgende Straßen:  

Stennertstraße, Grünrockstraße, Preinstraße, Freiheitstraße, Herrenstraße, 

Lohmannstraße, Gaußstraße und Dieselstraße 

§ 3  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen der §§ 1 

und 2 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten, an 

nicht zugelassenen Sonntagen oder außerhalb des zugelassenen Bereiches 

offen hält.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=10522&vd_back=N561&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=12518&vd_back=N700&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11799&vd_back=N765&sg=0&menu=1


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Gesetzes zur Regelung der 

Ladenöffnungszeiten mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 

werden.  

§ 4  

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

 


	Vorlage
	Anlage 1: Anlage I - 1 - Antrag und Veranstaltungsbeschreibung
	Anlage 2: Anlage I - 2 - Vorläufiges Teilnehmerverzeichnis
	Anlage 3: Anlage II - Auszüge der Besucherbefragung
	Anlage 4: Anlage III - 1 Anschreiben Antragstellerin
	Anlage 5: Anlage III - 2  Foto 1 Bauernmarkt
	Anlage 6: Anlage III - 2  Foto 2 Bauernmarkt
	Anlage 7: Anlage III - 2  Foto 3 Bauernmarkt
	Anlage 8: Anlage III - 3 Presseberichte
	Anlage 9: Anlage V - Auszug aus dem Stadtplan
	Anlage 10: Anlage IV - Prognose zuerwartende Kunden
	Anlage 11: Anlage VI - Ordnungsbehördliche Verordnung

